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Erwägungen

E. 1.1
Angefochten ist ein letztinstanzlicher kantonaler Endentscheid in einer Angelegenheit des
öffentlichen Rechts, die unter keinen Ausschlussgrund gemäss Art. 83 BGG fällt und daher
mit dem ordentlichen Rechtsmittel der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen
Angelegenheiten an das Bundesgericht weitergezogen werden kann ( Art. 82 lit. a, Art. 86
Abs. 1 lit. d und Abs. 2 sowie Art. 90 BGG ). Auf die form- und fristgerecht erhobene
Beschwerde ist einzutreten (Art. 42 Abs. 1 und 2 und Art. 100 Abs. 1 BGG ).

E. 1.2
Die Vorbringen der Beschwerdeführerin beziehen sich einzig auf das in Dispositivziffer 5
der Verfügung des Veterinärdienstes vom 2. Mai 2017 angeordnete Verbot, den
Anbindestall für jegliche Form der Tierhaltung zu verwenden. Die übrigen Anordnungen
des Veterinärdienstes sind nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens.

E. 2
Dispositivziffer 5 der Verfügung des Veterinärdienstes vom 2. Mai 2017 lautet wie folgt:

"5. Der Anbindestall der Kühe darf ab dem 1. Juni 2017 nicht mehr für jegliche Formen der
Tierhaltung verwendet werden."

Es stellt sich die Frage, was Gegenstand dieser Anordnung bildet.

E. 2.1
Die Anordnung in Dispositivziffer 5 der Verfügung des Veterinärdienstes vom 2. Mai 2017
ist unter Berücksichtigung der ihr zugrunde liegenden Erwägungen zu verstehen. Wie im
angefochtenen Entscheid festgehalten wurde, begründete der Veterinärdienst die
Massnahme nicht mit den diversen defekten Einrichtungen im Anbindestall, sondern mit
dem ausufernden Tierbestand der Beschwerdeführerin: Die Vergangenheit habe
eindrücklich gezeigt, dass sie nicht in der Lage sei, einen adäquaten Tierbestand zu halten.
Sie habe es soweit kommen lassen, dass nicht einmal alle Tiere einen Platz im Stall zur
Verfügung hätten. Mit dem Verbot, irgendwelche Tiere im Anbindestall zu halten, solle
verhindert werden, dass die Anzahl anderer Nutztiere ausgedehnt werde und diese anstelle
der Milchkühe im Anbindestall untergebracht würden (vgl. angefochtener Entscheid E. 7.1
S. 17). In den Erwägungen der erstinstanzlichen Verfügung wird zudem ausdrücklich
präzisiert, dass die Nutzung des Anbindestalls

der Beschwerdeführerin verboten werde. Bei der vorliegend strittigen Anordnung handelt es
sich mithin um ein Nutzungsverbot für die Beschwerdeführerin. Die Vorinstanz hielt wie
bereits erwähnt fest, dass der Grund für die Anordnung nicht Mängel in der Einrichtung des
Stalles waren. Der Veterinärdienst erwog betreffend der Tierschutzkonformität des



Anbindestalls, diese werde nicht bestritten, der Stall werde jedoch für die Haltung von
nunmehr nur noch zehn Mutterkühen von der Beschwerdeführerin nicht benötigt. Auch das
Volkswirtschaftsdepartement erwog in seinem Entscheid vom 12. Oktober 2017, der
Anbindestall sei für die Milchkuhhaltung tierschutzkonform. Der Beschwerdeführerin sei in
Zukunft jedoch nur noch erlaubt, zehn Mutterkühe mit Kälbern zu halten, für die im
Laufstall eine tierschutzkonforme Unterbringungsmöglichkeit vorhanden sei. Es könne
nicht ausgeschlossen werden, dass die Beschwerdeführerin den Stall für die Haltung
anderer Nutztiere verwenden und deren Bestand ausdehnen werde. Dies werde durch das
Nutzungsverbot für andere Tierarten verhindert.

E. 2.2
Aus den vorinstanzlichen Erwägungen sowie den vorangegangenen Entscheiden des
Veterinärdienstes und des Volkswirtschaftsdepartements ergibt sich, dass dem
Nutzungsverbot der ausufernde Tierbestand der Beschwerdeführerin zugrunde lag und eine
Ausdehnung der Anzahl anderer Nutztiere sowie deren Haltung im Anbindestall verhindert
werden sollte. Die grundsätzliche Tierschutzkonformität des Stalles wurde dagegen nicht
bezweifelt.

E. 3
Per 1. Januar 2018 hat die Beschwerdeführerin ihren Landwirtschaftsbetrieb an ihren Sohn
verpachtet und den Viehbestand an ihn veräussert. Ein Interesse, den Anbindestall weiterhin
selbst nutzen zu können, ist nicht ersichtlich und macht sie auch nicht geltend. Das
schutzwürdige Interesse an der Aufhebung des angeordneten Nutzungsverbots leitet sie
daraus ab, dass letzteres auch die Nutzung des Stalls durch ihren Sohn untersage und ihr die
Verpachtung an ihn verwehre.

E. 3.1
Sie geht davon aus, bei der angefochtenen Anordnung handle es sich um ein generelles
Nutzungsverbot des Anbindestalls für jedermann, also auch für ihren Sohn B.________, der
seit dem 1. Januar 2018 den gesamten Landwirtschaftsbetrieb gepachtet und der
Beschwerdeführerin ihren gesamten Viehbestand abgekauft habe. Für ein solches
objektbezogenes Nutzungsverbot fehle eine gesetzliche Grundlage, zumal der Anbindestall
als solcher den Mindestanforderungen gemäss den Anhängen der Tierschutzverordnung
vom 23. April 2008 (TSchV; SR 455.1) genüge. Art. 23 des Tierschutzgesetzes vom 16.
Dezember 2005 (TSchG; SR 455) könne ebenfalls nicht für ein generelles, nicht auf die
Person der Beschwerdeführerin beschränktes Nutzungsverbot herangezogen werden. Der
Sohn der Beschwerdeführerin sei im vorliegenden Verfahren weder Partei noch sonstwie
beteiligt. Das generelle Nutzungsverbot für jedermann und jegliche Formen der Tierhaltung
entfalte eine unzulässige Drittwirkung, verstosse gegen Art. 23 TSchG und verletze
Bundesrecht.

E. 3.2
Die Anordnung in Dispositivziffer 5 der Verfügung des Veterinärdienstes vom 2. Mai 2017
formuliert ohne weitere Präzisierung, der Anbindestall dürfe nicht mehr für jegliche
Formen der Tierhaltung verwendet werden. Der angefochtene Entscheid stützt diese
Anordnung. Die Vorinstanz führt dazu aus, die Massnahme eines Verbots jeglicher
Tierhaltung im Anbindestall sei zur Einschränkung des zu grossen Tierbestands geeignet,
und es stehe der Beschwerdeführerin frei, den Raum künftig als Lagerraum zu verwenden.
Diese Formulierungen lassen sich in guten Treuen so verstehen, als dass damit der



Beschwerdeführerin auch verboten wird, den Anbindestall durch Drittpersonen benutzen zu
lassen.

E. 3.3
Adressatin der Verfügung vom 2. Mai 2017 ist einzig die Beschwerdeführerin. Ihr Sohn
B.________ ist unbestrittenermassen weder Verfügungsadressat noch Partei im
vorliegenden Verfahren.

Aus dem angefochtenen Entscheid sowie den Erwägungen der unteren Instanzen ergibt
sich, dass der Grund für die Anordnung gemäss Dispositivziffer 5 der Verfügung des
Veterinärdienstes in der Person der Beschwerdeführerin liegt. Die Frage einer allfälligen
Verpachtung des Anbindestalls an Drittpersonen wurde dabei nicht behandelt. Wie die
Beschwerdeführerin zutreffend ausführt, kann aufgrund der vom Veterinärdienst
angewendeten Tierschutznormen kein generelles Nutzungsverbot angeordnet werden,
sofern nicht der Stall selbst eine Gefährdung des Tierwohls birgt. Dies wurde vorliegend
verneint; der Stall gilt als grundsätzlich tierschutzkonform (vgl. E. 2.1 hiervor). Im Übrigen
ist nicht ersichtlich, dass vorliegend ein generelles Nutzungsverbot für den Anbindestall
angestrebt worden wäre: Weder in der ursprünglichen Verfügung des Veterinärdienstes
noch in den Rechtsmittelentscheiden erfolgten Erwägungen zu einer allfälligen
Ausdehnung des Nutzungsverbots auf Drittpersonen.

E. 3.4
Nach dem Gesagten kann sich das Nutzungsverbot gemäss Ziff. 5 der Verfügung des
Veterinärdienstes vom 2. Mai 2017 nur auf die Beschwerdeführerin beziehen. Damit bleibt
eine Verpachtung an Dritte sowie die Nutzung des Anbindestalles durch diese weiterhin
möglich, soweit dem nicht andere tierschutzrechtliche Gründe entgegenstehen. Insofern ist
das angefochtene Urteil nicht zu beanstanden. Angesichts des Umstands, dass gewisse
Formulierungen im angefochtenen Urteil und in der erstinstanzlichen Verfügung in guten
Treuen so verstanden werden konnten, als dass damit der Beschwerdeführerin auch
verboten würde, den Anbindestall zwecks tierschutzkonformer Tierhaltung zu verpachten
(vgl. E. 3.2 hiervor), rechtfertigt sich die Präzisierung, dass sich das Nutzungsverbot des
Anbindestalls einzig auf die Beschwerdeführerin bezieht.

E. 4
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist im Sinne dieser Erwägungen
teilweise gutzuheissen.

Bei diesem Verfahrensausgang sind für das bundesgerichtliche Verfahren keine
Gerichtskosten zu erheben ( Art. 66 Abs. 1 und Abs. 4 BGG ). Der Kanton Solothurn hat
der Beschwerdeführerin eine reduzierte Parteientschädigung auszurichten ( Art. 68 Abs. 1
BGG ). Für eine allfällige Neuregelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen des
kantonalen Verfahrens wird die Angelegenheit an die Vorinstanz zurückgewiesen ( Art. 67
und Art. 68 Abs. 5 BGG ).
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